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Periodische Beurteilung 2010 und Leistungsbericht 2010 für Lehrkräfte an den Volksschulen - Ergänzungen zum KMS vom 10.11.2009, 
Nr. IV.3 – 5 P 7010.2.2-4.99 429
Sehr geehrte Damen und Herren,
ergänzend zum genannten KMS möchte das Staatsministerium inzwischen aufgetretene Fragen und Problemstellungen beantworten:

1)  Aktuelle Eignungs- und Leistungseinschätzungen
Aufgrund mehrerer kürzlich ergangener Urteile wird hier nochmals auf die Bedeutung der Aktuellen Eignungs- und Leistungseinschätzungen (AELE) bei Auswahlentscheidungen für die Vergabe höherwertiger Dienstposten eingegangen. Eine AELE ist in bestimmten Konstellationen zwingend erforderlich, um Auswahlentscheidungen in nicht zu beanstandender Weise treffen zu können.

Die Notwendigkeit der Erstellung von Aktuellen Eignungs- und

Leistungseinschätzungen ergibt sich aus der Rechtsansicht des BayVGH, wonach für den Fall, dass bei den Bewerbern seit dem Zeitpunkt der letzten periodischen Beurteilung relevante Veränderungen erfolgt oder signifikante Entwicklungen eingetreten sind, die Auswahlentscheidung nicht allein auf die letzte Beurteilung des Bewerbers sowie die bewerbungsbegleitenden Stellungnahmen gestützt werden kann.

Generell ist eine AELE dann zu erstellen, wenn
1. die letzte dienstliche Beurteilung des Bewerbers/ der Bewerberin

länger als vier Jahre zurückliegt,

2. der Bewerber / die Bewerberin seit der letzten dienstlichen

Beurteilung befördert wurde (auch wenn er/sie bereits in der Funktion beurteilt worden ist, da er/sie mit der Tätigkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt betraut wurde, vgl. 4.) oder

3. der Bewerber / die Bewerberin mit einer Funktionstätigkeit,

insbesondere mit der Wahrnehmung amtsprägender Funktionen,

betraut wurde (bspw. kommissarische Übertragung einer Schulleitung oder Stelle in der Schulaufsicht), deren Ausübung im Rahmen der letzten dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt werden konnte.

Zu 2.:

Hierzu zählen aktuell insbesondere auch die Fälle, in denen Lehrkräfte im Jahre 2009 nach A 12 + AZ befördert wurden und sich im Jahre 2010 um eine Funktionsstelle bewerben. Diese müssen in jedem Fall eine AELE erhalten. 

Im Gegensatz dazu benötigen übergeleitete Funktionsinhaber keine AELE.

Die bei den periodischen dienstlichen Beurteilungen geltenden Maßstäbe gelten entsprechend.  Die Anwendung des gleichen Maßstabs ist unumgänglich, da im Auswahlverfahren Bewerber mit periodischen dienstlichen Beurteilungen und mit AELEn konkurrieren.

2) Einzelfragen zur dienstlichen Beurteilung 2010
Beurlaubungen, Verhinderungen
- Lehrkräfte, die nach dem 1. August 2010 beurlaubt werden, bzw. in die Elternzeit eintreten und nicht vor dem 1. Januar 2011 in den Schuldienst zurückkehren, sind zum Zeitpunkt des Endes ihrer Unterrichtstätigkeit zu beurteilen. Lehrkräfte, die zum Ende des Schuljahres 2009/2010 beurlaubt werden, bzw. in Elternzeit eintreten und nicht vor dem Januar 2011 in den Schuldienst zurückkehren, sind ebenfalls zum Ende ihrer Unterrichtstätigkeit zu beurteilen. 
Lehrkräfte, die während des Schuljahres 2009/2010 beurlaubt werden, bzw. in Elternzeit eintreten und nicht vor dem Januar 2011 in den Schuldienst zurückkehren, erhalten eine Zwischenbeurteilung.

- Soweit während der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung im Rahmen eines Beamtenverhältnisses ausgeübt wird, erfolgt eine periodische Beurteilung unabhängig davon, ob eine unterhälftige oder überhälftige Beschäftigung besteht.

- Bei Lehrkräften, die nicht in die Anlassbeurteilung 2009 einbezogen wurden, weil ein Hindernis im Sinne des § 59 Abs. 2 Satz 2 LbV vorlag und bei denen das Hindernis inzwischen entfallen ist, sollte die Beurteilung so schnell wie möglich nachgeholt werden und - wenn irgend möglich - eine Einbeziehung in die dienstliche Beurteilung 2010 erfolgen. Die Lehrkraft kann sonst in der Zukunft Nachteile bereits im Hinblick auf  Beförderungen (im Hinblick auf funktionslose Beförderungen und die Bewerberauswahl auf Funktionsstellen) erleiden. 


3) Zu beurteilende Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag, soweit sie mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Unterrichtspflichtzeit eingesetzt sind, unterliegen den für die jeweilige vergleichbare Beamtengruppe geltenden Regelungen für die Dienstliche Beurteilung.
Für die Berechnung, ob eine Lehrkraft unterhälftig beschäftigt ist, gilt nur die Stundenzahl in der jeweiligen Schulart (also für uns: Grund- und Hauptschule zusammen, nicht aber z.B. bei einer Fachlehrerin auch die Tätigkeit an einer Berufsschule).
Lehrkräfte, die für den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht unbefristet angestellt wurden und derzeit anderweitig weiterbeschäftigt werden, können keinen Antrag auf Verzicht auf die dienstliche Beurteilung stellen. Die Regelungen über den Leistungsbericht gelten nicht. Eine vereinfachte Beurteilung ist nur unter den hierfür geltenden Regelungen (vgl. KMS vom 11.10.2009) möglich.

4) Inhaltliche Anforderungen
Für die Dienstliche Beurteilung 2010  - und nur für diese - sind die Lehrkräfte in den Besoldungsgruppen A 12 und A 12 + AZ als einheitliche Vergleichsgruppe zu betrachten, da die Lehrkräfte in der Besoldungsgruppe A 12 + AZ noch eine verhältnismäßig kleine Gruppe sind. Da es sich aber bei statusrechtlicher Betrachtung um unterschiedliche Ämter handelt, muss hier künftig ein eigener Maßstab entwickelt werden, der den im vorangegangenen KMS vom 11.10.2009 dargestellten materiellen Beurteilungsgrundsätzen entspricht. Das Staatsministerium wird hierauf zu gegebener Zeit in Dienstbesprechungen näher eingehen. 

5) Verwendungseignung
Der dienstlichen Beurteilung ist - wie in Ziff. A 2.5 des KMS vom 10.11.2009, Nr. IV.3 – 5 P 7010.2.2-4.99 429 vorgesehen - eine Verwendungseignung beizufügen. Wird sie nicht beigefügt, so ist davon auszugehen, dass eine Eignung für ein Funktionsamt nicht vorliegt. Der Bewerber oder die Bewerberin kann dann in einem entsprechenden Bewerbungsverfahren nicht in den Bewerberkreis aufgenommen werden.



6) Formelles
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Dienstlichen Beurteilungen nach dem 31. Dezember 2010 zu unterschreiben und persönlich zu eröffnen sind. Das Datum in der Codierzeile des Beurteilungsformulars und das der Unterschrift des Beurteilers müssen übereinstimmen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Peter Müller

Ministerialdirigent
I.
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